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Themen

- Warum Datenschutz?

- Wie wird Datenschutz umgesetzt?

- Anforderungen des Datenschutzes im Verein

- Was heißt das konkret für meine Vereinsarbeit?



Recht auf informationelle Selbstbestimmung

§
Der Einzelne bestimmt 
selbst über die Preisgabe 
oder Verwendung seiner 
persönlichen Daten

Das Gesetz bestimmt 
den Rahmen über die Preisgabe 
oder Verwendung 
persönlicher Daten



Ziel des Datenschutzrechts ist der 
Persönlichkeitsschutz (Schutz vor einer 
„Verdatung“).

Das Mittel ist der geregelte Umgang mit 
personenbezogenen Daten. 

Regeln: Insbesondere EU DS-GVO



Wie wird der Datenschutz umgesetzt?
Es geht beim Datenschutz um die Verarbeitung  personenbezogener Daten
 
 personenbezogene Daten sind alle Einzelangaben zu einer Person
 Verarbeiten =  jeder Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
 
Geschützt ist nur die Datenverarbeitung im nichtprivaten oder nichtfamiliären Bereich: 
also die Datenverarbeitung in Unternehmen, Behörden, Vereinen oder sonstigen 
Institutionen



Anforderungen des Datenschutzes 
➢  Datenverarbeitung muss rechtmäßig sein

➢ Datenverarbeitung muss erforderlich sein 

    - Zweckbindung
    - Minimierung

➢ Datenverarbeitung muss sicher sein



Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung

Verarbeitung 
personenbezogener Daten nur 
mit Rechtsgrundlage

(Vor) Vertragserfüllung

Einwilligung
Rechtliche Verpflichtung
Interessenabwägung

Juristisch: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
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Mögliche Datenverarbeitungen

- Mitgliederverwaltung

- Beschäftigte

- Daten Dritter (Wettkämpfe, Spenden)

- Internet: Webseite, soziale Medien

- Übermittlung an Dritte (Dachverbände, Versicherungen)



Mitgliederverwaltung
Daten der Mitglieder werden rechtmäßig erhoben, wenn es für die 
Betreuung und Verwaltung notwendig ist

 Vereinsbeitritt, Ausweise, Beiträge

Rahmen und Inhalt werden von Vereinssatzung vorgegeben; ansonsten 
Information an Mitglieder 

Vorstand entscheidet über Datenerhebung und Verwendung



Daten Dritter
z. B. Gäste, Zuschauer, Besucher, fremde Spieler, Teilnehmer an Lehrgängen 
und Wettkämpfen 

Kein Vertrag

Deshalb nur, wenn zur Wahrnehmung der berechtigten Interessen des 
Vereins erforderlich, z. B. Kontrollmaßnahmen



Spenden
Daten der Spender: Erhebung ist in der Regel vom Vereinszweck gedeckt

Spendenaufrufe anlässlich von Geburtstagen, Jubiläen oder Sterbefällen: 

- Informationen zu Spendern und zur Spendenhöhe nur mit Einwilligung der 
Spender

- Anzahl der Spendenden und die Gesamtsumme der Spenden können an 
diejenigen, die einen Spendenaufruf erteilt haben, mitgeteilt werden 



Datenübermittlungen an Dritte 
Grundsatz: Wenn zur Erreichung des Vereinszwecks erforderlich

- Mitgliederlisten an alle Vereinsmitglieder? (abhängig vom Vereinszweck)
- Mitteilungen in Aushängen, Publikationen oder Intranet? (Vereinszweck – Interessenabwägung)
- Persönliche Nachrichten, wie z. B. Geburtstage, Ein-, Austritte? (in Satzung geregelt oder Einwilligung 

mit Vereinsbeitritt)
- Daten an Dachverbände? (in Satzung geregelt oder Einwilligung mit Vereinsbeitritt)
- Daten an Sponsoren zu Werbezwecken? (in der Regel unzulässig)



Beschäftigte

Alle Datenverarbeitungen, die im Rahmen einer
 ordnungsmäßigen Personalverwaltung erforderlich
 sind, dürfen verarbeitet werden!



Internet und soziale Medien
Webseite benötigt Datenschutzerklärung
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten unterliegt dem 
Datenschutz und ist grundsätzlich unzulässig
Ausnahmen: Einverständnis, Funktionsträger, 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit

SM: Facebook Fanpage, X, Instagram, Xing sind risikobehaftet

WhatsApp nicht für vereinsinterne Kommunikation geeignet



Richtiger Umgang mit Fotos
Vereinsinteresse                          „Recht am eigenen Bild“

Rechtmäßig, wenn:

Auf Basis der Satzung
Fotos im Zusammenhang mit Vereinsleben (z. B. Mannschaftsbilder)
Information (z. B. bei Vereinsbeitritt)
Im Zweifel: Einwilligung
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Beauftragung von Dienstleistern

Man spricht von einer Auftragsdatenverarbeitung, wenn Dritte mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beauftragt werden.

Anforderungen:

- Sorgfältige Auswahl

- Zweckbestimmung

- ADV-Vereinbarung



Sicherheit 

Gesetz fordert geeignete und angemessene Maßnahmen

Etablierte Standardmaßnahmen sind ausreichend, um die Daten effektiv zu schützen:

- Datenzugang/-zugriff: Passwortschutz, Berechtigungskonzept
- Firewall

- Verschlüsselung bei Datenübermittlungen



Weitere Themen 

Rechte der Betroffenen: Information, Auskunft, Datenlöschung etc.

Verhalten bei Datenpannen

Formelle Anforderungen:
- Verzeichnis der Verarbeitungen
- Datenschutzbeauftragte(r)

 



Vielen Dank!
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